
 
 

Protokollauszug 
aus der 

3. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm  
vom 29.08.2019 

 
öffentlich 
Top 6.5 Planung einer Spielfläche im 'Wohngebiet Ritterstraße' 

19/SVV/0828 
geändert beschlossen 

 
Herr Krause bringt den Antrag ein. Nach einem kurzen Austausch beantragt Herr Teichgräber 
folgende Ergänzung: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, für die im Bebauungsplan 02/93 „Wohngebiet Rit-
terstraße“ festgesetzte Grünfläche einschließlich der dort festgesetzten Spielfläche 
spätestens bis Ende des II. Quartales 2020 eine Ausbauplanung zu erarbeiten. 

 
Anschließend wird der Antrag zur Abstimmung gestellt: 
Der Ortsbeirat beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, für die im Bebauungsplan 02/93 „Wohngebiet 
Ritterstraße“ festgesetzte Grünfläche einschließlich der dort festgesetzten Spiel-
fläche spätestens bis Ende des II. Quartales 2020 eine Ausbauplanung zu erarbei-
ten.  

 
2. Die Planungsziele sind spätestens im IV. Quartal 2019 im Ortsbeirat Golm vorzu-

stellen. 
 

3. Die Anlieger und die interessierte Öffentlichkeit sind in die Planungen in geeigneter 
Weise einzubeziehen. 
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BESCHLUSS 
der 3. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Golm am 29.08.2019 

 
 Planung einer Spielfläche im 'Wohngebiet Ritterstraße' 

Vorlage: 19/SVV/0828 
 

  
 

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, für die im Bebauungsplan 02/93 
„Wohngebiet Ritterstraße“ festgesetzte Grünfläche einschließlich der dort 
festgesetzten Spielfläche spätestens bis Ende des II. Quartales 2020 eine 
Ausbauplanung zu erarbeiten.  

 
2. Die Planungsziele sind spätestens im IV. Quartal 2019 im Ortsbeirat Golm 

vorzustellen. 
 

3. Die Anlieger und die interessierte Öffentlichkeit sind in die Planungen in 
geeigneter Weise einzubeziehen. 

 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen.   
 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 04. September 2019  S. Meyhöfer 
  Schriftführerin 
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